
AMT DER 9 
TIROLER lANDESREGIERUNG 

Präs.Abt. II/EG-Referat-693/43 

An das 
Bundesministerium 
für Justiz __ � 

Museumstraße 7 _';�;'ifftGER":;�AL ,[��NI9' yt� 
1070 Wi e n 1 LI. ..................................... � .. ·Gi.... i ............ . 

, 
Datum: 6. SEP. 1993 

Verteilt ..... e..:�.:�} ....... t� .............. . 

�;.;",.;..----_._-�_._�-

A-601O Innsbruck 
Neues Landhaus 

Tel. 0512/508, 
Durchwahl Klappe 153 

Fax 0512/508595 

Sachbearbeiter: Dr. Tachezy 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

Innsbruck, am 26. August 1993 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Gnadenverfahren 
neu geregelt wird; 
Stellungnahme 

Aus der Sicht der vom land Tirol zu wahrenden Interessen besteht gegen 

den oben angeführten Gesetzentwurf kein Einwand. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der Parlaments

direktion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.��
.
� 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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